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Steuerkanzlei Strigler

Steuervergiinstigungen fiir Elektrofahrzeuge und
Elektrofahrrader

Anwendungsbereich und Regelungen

Steuervergiinstigungen fiir Elektrofahrzeuge

Definition

Als Elektrofahrzeuge gelten gemal} § 9 Abs. 2 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) ,Fahrzeu-
ge mit Antrieb ausschlieRlich durch Elektromotoren, die ganz oder uberwiegend aus mechani-
schen/elektrochemischen Energiespeichern oder aus emissionsfrei betriebenen Energiewand-
lern gespeist werden”. Derselbe Wortlaut findet sich auch im Einkommmensteuerrecht unter § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Halbsatz 2 Einkommensteuergesetz EStG.

Hinweis:
Unter den Begriff Elektrofahrzeuge fallen auch Brennstoffzellenfahrzeuge (BMF-Schreiben vom
5.11.2021 ( BStBI 2021 | S. 2205), Rz 1).

Besteuerung der privaten Nutzung (Einkommensteuer)

a) 1-%-Methode

Nutzen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer/Selbststandige reine Elektro-Dienstfahrzeuge,
mussen diese lediglich 1T % eines Viertels (effektiv 0,25 %) des inlandischen Bruttolistenpreises
als privater Nutzungsvorteil versteuern. Voraussetzung ist, dass der Bruttolistenpreis des Fahr-
zeugs:€ 100.000,00 (bei Anschaffung ab dem 1.7.2025) nicht Ubersteigt (§ 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 Einkommensteuergesetz EStG)
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b) Fahrtenbuchmethode

Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode wird lediglich ein Viertel der Absetzung fur Abnut-
zung angesetzt. Stromkosten fur den von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei
bezogenen Ladestrom und die Kosten der Ladevorrichtung (Wallbox) sind bei der Ermittlung
des geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuchmethode nicht in die Gesamtkosten einzubezie-
hen.

Hinweis: Fur Elektrofahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis uber der oben genannten Betrags-
grenze gilt § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 4 EStG analog (Regelung fur Hybridelektrofahrzeuge).
Danach kann — wie bei Hybridelektrofahrzeuge, bei denen das Gesetz keine Begrenzung der
Anschaffungskosten vorsieht — die Halfte des Bruttolistenpreises bei der 1-%-Methode sowie
die Halfte der Absetzung fur Abnutzung bei der Fahrtenbuchmethode angesetzt werden.

Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe (Umsatzsteuer)

Die unternehmensfremde private Nutzung eines Elektrofahrzeugs stellt auf Umsatzsteuerebe-
ne eine steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 Umsatzsteuergesetz
UStG dar. Die fur die Einkommensteuer bei der Besteuerung der privaten Nutzung geltenden
Steuervergunstigungen fur Elektrofahrzeuge finden fur die Umsatzsteuer keine Anwendung
(Abschnitt 15.23 Abs. 5 Satz 4 Nr. 1 Buchst. a) Umsatzsteuer-Anwendungserlass UStAE).
Bemessungsgrundlage fur die unentgeltliche Wertabgabe ist bei der 1-%-Methode somit der
volle Bruttolistenpreis und bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode sind die vollen Gesamt-

kosten anzusetzen.

Steuerbefreiung bei der Kraftfahrzeugsteuer

Mit dem Gesetzentwurf zum ,Achten Gesetz zur Anderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes"
sollen reine Elektrofahrzeuge bis 31.12.2035 von der Kraftfahrzeugsteuer bereit werden. Der
Gesetzentwurf sieht eine Verlangerung der maximal zehnjahrigen Steuerbefreiung fur reine
Elektrofahrzeuge vor, die bis zum 31.12.2030 erstmalig zugelassen werden.

Steuervergiinstigungen fiir Hybridelektrofahrzeuge

Definition

Als Hybridelektrofahrzeuge gelten Fahrzeuge mit einer Kohlendioxidemission von hochstens
50 Gramm je gefahrenen Kilometer oder einer Reichweite unter ausschliellicher Nutzung der



elektrischen Antriebsmaschine von mindestens 80 Kilometer (gilt fur nach dem 31.12.2024
angeschaffte Hybridelektrofahrzeuge, vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 4 EStG).

Besteuerung der privaten Nutzung (Einkommensteuer)

a) 1-%-Methode

Steuerpflichtige mit einem extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeug gemal obiger Definition
als Dienstwagen mussen fur Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte lediglich 1
% des halftigen inlandischen Bruttolistenpreises (effektiv 0,5 %) als privaten Nutzungsvorteil
versteuern. (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 4,5 und Satz 3 Nummer 4,5 Einkommen-
steuergesetz EstG)

b) Fahrtenbuchmethode

Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode wird analog die Halfte der Absetzung fur Abnutzung
fur die Ermittlung der privaten Nutzungsentnahme angesetzt. Stromkosten fur den von der
Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei bezogenen Ladestrom und die Kosten der Lade-
vorrichtung (Wallbox) sind bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuch-
methode nicht in die Gesamtkosten einzubeziehen, wohl aber Benzinkosten.

Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe (Umsatzsteuer)

Die unternehmensfremde private Nutzung eines Hybridelektrofahrzeugs stellt auf Umsatzsteu-
erebene eine steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG dar. Die
fur die Einkommensteuer bei der Besteuerung der privaten Nutzung geltenden Besonderheiten
fur Hybridelektrofahrzeuge finden fur die Umsatzsteuer keine Anwendung (Abschnitt 15.23
Abs. 5 Satz 4 Nr. T Buchst. a) UStAE). Bemessungsgrundlage fur die unentgeltliche Wertabga-
be ist daher bei der 1-%-Methode der volle Bruttolistenpreis und bei Anwendung der Fahrten-
buchmethode sind die vollen Gesamtkosten inklusive des vollen Abschreibungsbetrags anzu-

setzen.



Steuerliche Behandlung von Auflademoglichkeiten und die
Gestellung von Ladevorrichtungen fiir Elektro- oder
Hybridelektrofahrzeuge bei der Lohn- und
Einkommensteuer

Aufladen im Betrieb und von zu Hause aus

Das Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuges im Betrieb als auch die (zeitweise)
Uberlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung durch
den Arbeitnehmer ist nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfrei. Unter den Begriff der Ladevorrichtung
fallen die gesamte Ladeinfrastruktur einschlieBlich Zubehor und alle in diesem Zusammenhang
erbrachten Dienstleistungen (beispielsweise die Installation oder Inbetriebnahme der Ladevor-
richtung).

Die Regelung gilt noch bis zum 31.12.2030 (§ 52 Abs. 4 Satz 17 EStG). Die Steuerbefreiung gilt
sowohl fur Dienstwagen als auch fur das Aufladen privater Elektro- oder Hybridelektrofahrzeu-
ge der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers.

Voraussetzung ist, dass die Lademoglichkeiten zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn zur Verfugung gestellt werden. Die Steuerfreistellung greift somit nicht bei allen Formen
einer Entgeltumwandlung.

Abgeltung des Stromtankens mit der 1-%-Methode

Gemal Schreiben des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern (vom 31.1.2023, S 7109
- 00000 - 2018/001) ist die Stromlieferung fur das Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug durch
die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber von der pauschalen Ermittlung nach der 1-%-Methode
ahnlich wie der Kraftstoffverbrauch bei herkommlichen Fahrzeugen mit erfasst.

Hinweis: Sofern die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeithnehmer das Stromtanken auf eigene Kosten
vornimmt (z. B. durch eine eigene Wallbox zu Hause), gilt der Arbeitnehmer als Bezieher des
Stroms. Eine Vorsteuerabzugsberechtigung fur den Arbeitgeber besteht nicht.

Die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten mindern jedoch den steuerpflichtigen
geldwerten Vorteil. Zur Berechnung der Minderung des geldwerten Vorteils konnen unterste-
hende Pauschalen verwendet werden.



Besteht fur ein Elektrofahrzeug eine Lademoglichkeit beim Arbeitgeber, kann der geldwerte
Vorteil beispielsweise um (12x € 30 =€ 360) gekurzt werden.

Tragt der Arbeitnehmer die Stromkosten ganz oder teilweise selbst, konnen diese vom Arbeit-
geber steuerfrei ersetzt werden (Auslagenersatz). In diesem Fall erfolgt keine Kurzung des
geldwerten Vorteils beim Arbeitnehmer. Zur Vereinfachung akzeptiert die Finanzverwaltung fol-
gende monatliche Pauschalen, die als Auslagenersatz steuer- und sozialversicherungsfrei
angesetzt werden konnen (H 3.46 Lohnsteuerrichtlinien LStR, BMF-Schreiben vom 29.9. 2020
BStB | S 972)

B FUr Elektrofahrzeuge mit zusatzlicher Lademoglichkeit beim Arbeitgeber: € 30/Monat

B FUr Elektrofahrzeuge ohne zusatzlicher Lademoglichkeit beim Arbeitgeber: € 70/Monat

B FUr Hybridelektrofahrzeuge mit zusatzlicher Lademoglichkeit beim Arbeitgeber: € 15/Monat
B FUr Hybridelektrofahrzeuge ohne zusatzlicher Lademoglichkeit beim Arbeitgeber: € 35/Monat

Hohere tatsachliche Kosten konnen bei entsprechendem Nachweis (durch einen gesonderten
Stromzahler) als Auslagenersatz steuerfrei erstattet werden (§ 3 Nr. 50 EStG). Bezieht der

Arbeitnehmer zu Hause Ladestrom aus einer eigenen Solaranlage, sind die Abschreibungen auf
den privaten und beruflich bezogenen Strom aufzuteilen.

Pauschalbesteuerung bei Ubereignung einer Wallbox oder
Arbeitgeberzuschiisse

Ubereignet der Arbeitgeber eine Ladevorrichtung unentgeltlich, kann er dies mit der 25%igen
Pauschalbesteuerung abgelten. Dasselbe gilt fur Arbeitgeberzuschusse fur den Erwerb einer
solchen Ladevorrichtung (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG)

Steuerliche Behandlung der Ladeinfrastruktur (Abschreibung)

Ubereignet die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber eine Ladevorrichtung unentgeltlich, kann sie
bzw. er dies mit der 25%igen Pauschalbesteuerung abgelten. Dasselbe gilt fur Arbeitgeberzu-
schusse fur den Erwerb einer solchen Ladevorrichtung (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG)

Mintelligente Wandladestationen fur Elektrofahrzeuge (sog. Wallbox bzw. Wall Connector): 6 — 10 Jahre
W offentlich zugangliche Ladeinfrastruktur, wie Ladesaulen auf offentlichen Parkplatzen: 6 — 10 Jahre.



Elektrofahrrader

Elektrofahrrader, die verkehrstechnisch als Fahrrad gelten

a) Einkommensteuer

Elektrofahrrader, fur die keine Kennzeichen-, Versicherungs- oder Fuhrerscheinpflicht besteht,
werden einkommensteuerlich den Fahrradern gleichgestellt

Hinweis: Bei dem Elektrofahrrad darf es sich nicht um ein Elektrokleinstfahrzeug i. S. des § 1
Abs. 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) handeln. Das sind solche Fahrzeuge mit
elektrischem Antrieb und einer Hochstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht
mehr als 20 km/h (Naheres vgl. BMF-Schreiben v. 5.11.2021, BStBI 2021 | S. 2205, Rz. 3).

Die unentgeltliche Uberlassung von (Elektro)Fahrradern an Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ist nach § 3 Nr. 37 EStG lohnsteuerfrei. Voraussetzung ist, dass die unentgeltliche Uber-
lassung zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Ubereignet die Arbeitgeberin
bzw. der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein (Elektro)Fahrrad zusatzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn, kann der geldwerte Vorteil bei der Lohnsteuer mit der 25%igen Pauschal-
steuer abgegolten werden (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG).

b) Umsatzsteuer

Die unternehmensfremde private Nutzung stellt auf Umsatzsteuerebene eine steuerpflichtige
unentgeltliche Wertabgabe dar (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG). Die Bemessungsgrundlage kann aus
Vereinfachungsgrunden nach der sogenannten 1-%-Methode fur Fahrrader berechnet werden.
Die fur Elektrofahrzeuge geltenden Vergunstigungsregelungen im Einkommensteuerrecht
(sogenannte Viertelregelung bei der Bemessung der privaten Nutzungsentnahme siehe oben
Ziffer 1 2 a)) gelten fur Elektrofahrrader bei der Umsatzsteuer nicht (Abschnitt 15.24 Abs. 2
UStAE). Gemalt Randnummer 1 der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehorden der
Lander vom 9. Januar 2020 (BStBI 2020 I S. 174 vgl. Abschnitt 15.24 Abs 3 UStAE) qilt als
Bemessungsgrundlage 1 % der auf volle € 100 abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung
des Herstellers, Importeurs oder GroRhandlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Dieser Wert
gilt als Bruttowert, die Umsatzsteuer ist herauszurechnen.

Hinweis: Bei Anwendung der Vereinfachungsregelung nach der 1-%-Methode fur eine Fahrrad-
uberlassung durch einen Arbeitgeber an sein Personal ist die Mindestbemessungsgrundlage
nach § 10 Abs. 5 UStG nicht zusatzlich zu prufen (FinMin Mecklenburg-Vorpommern,
31.1.2023, S 7109 - 00000 - 2018/001).



c) Bagatellgrenze

Betragt der auf volle € 100 abgerundete Betrag der unverbindlichen Preisempfehlung des Her-
stellers, Importeurs oder GroRBhandlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme weniger als € 500,
kann von keiner entgeltlichen Uberlassung des Fahrrades ausgegangen werden. Der Vorsteuer-
abzug der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers bei Anschaffung des (Elektro)Fahrrads wird
jedoch nicht eingeschrankt und ist daher unter den ubrigen Voraussetzungen moglich (FinMin
Mecklenburg-Vorpommern, 31.1.2023, S 7109 - 00000 - 2018/001).

Elektrofahrrader, die verkehrstechnisch als Kraftfahrzeug gelten

Ein Elektrofahrrad ist als Kraftfahrzeug einzustufen, wenn es schneller als 25 km/h fahren kann
und eine Kennzeichnungs-, Versicherungs- und Fuhrerscheinpflicht besteht. Fur solche Elektro-
rader gelten die Bewertungsregelungen fiir die Uberlassung von Elektro-Dienstwagen entspre-
chend (siehe oben I).

Stand: 1. Januar 2026

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung konnen wir keine Gewahr fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der dargestellten Informationen ubernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir lhnen
im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fur eine personliche Beratung zur Ver-

fugung.

Aktuelle Steuer-Updates.

Erfahren Sie laufend aktuelle Informationen sowie steuerliche und gesetzliche Neuerungen!

Altersvorsorgereformgesetz
BFH entscheidet iiber Pensionszusagen

Digitale Kanzlei

Praktische Online-Tools fur Sie jederzeit online verfugbar.

DATEV Unternehmen Online
DATEV Arbeitnehmer Online
DATEV Meine Steuern
Brutto-Netto-Rechner

Annuitatenrechner
Digital-Fitness-Check
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Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese
Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum
gewunschten Bereich auf unserer Homepage.




	Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder
	Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge
	Definition
	Besteuerung der privaten Nutzung (Einkommensteuer)
	a) 1-%-Methode
	b) Fahrtenbuchmethode

	Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe (Umsatzsteuer)
	Steuerbefreiung bei der Kraftfahrzeugsteuer

	Steuervergünstigungen für Hybridelektrofahrzeuge
	Definition
	Besteuerung der privaten Nutzung (Einkommensteuer)
	a) 1-%-Methode
	b) Fahrtenbuchmethode

	Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe (Umsatzsteuer)

	Steuerliche Behandlung von Auflademöglichkeiten und die Gestellung von Ladevorrichtungen für Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge bei der Lohn- und Einkommensteuer
	Aufladen im Betrieb und von zu Hause aus
	Abgeltung des Stromtankens mit der 1-%-Methode
	Pauschalbesteuerung bei Übereignung einer Wallbox oder Arbeitgeberzuschüsse
	Steuerliche Behandlung der Ladeinfrastruktur (Abschreibung)

	Elektrofahrräder
	Elektrofahrräder, die verkehrstechnisch als Fahrrad gelten
	a) Einkommensteuer
	b) Umsatzsteuer
	c) Bagatellgrenze

	Elektrofahrräder, die verkehrstechnisch als Kraftfahrzeug gelten

	Aktuelle Steuer-Updates.
	Altersvorsorgereformgesetz
	BFH entscheidet über Pensionszusagen

	Digitale Kanzlei


